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Landeswohlfahrtsverbandes Hessen 
- Antrag der SPD-, FDP- und FW-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 

Beratungsfolge  Termin Entscheidung 
Verbandsversammlung 15.12.2021 beschließend 

 
 
 
Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr?  ☐ Nein    ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja, € 

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein   ☐ Ja Produkt / Sachkonto: 
Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplan-mä-
ßige Ausgaben gestellt?   ☐ Nein     ☐ Ja 

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhalts-
darstellung enthalten?  ☐ Nein   ☐  Ja   Ja 

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?   
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar       ☐ Ja, € 

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? 

☐ Nein        ☐  Noch nicht absehbar       ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja    

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? 

☐ Nein        ☐ Noch nicht absehbar        ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja 

Kosten insgesamt 

€   

 

Belastung LWV 

€   

Beteiligung Dritter 

€   

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 

siehe unter Ziffer    der Begründung. 

 Veranschlagung 

im Teilergebnishaushalt 

☐   

im Teilfinanzhaushalt 

-Investitionstätigkeit- 

☐  

 

 

☐ Nein 

 

 

☐ Ja        

 

€                

€                

Sachkonto 

               

               
 

  

A2  / 2021 / XVII 



Beschlussvorschlag 
 
Die Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen in 
der Fassung vom 19. September 1990, zuletzt geändert durch Beschluss i.V. der Verbandsver-
sammlung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 2. Juli 2020, bestätigt durch Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 28. Oktober 2020, wird wie folgt geändert: 
 
1. §13 Abs.1 erhält folgenden Wortlaut: 

(1) Die Verbandsversammlung bildet folgende ständige Fachausschüsse: 

  Ausschuss für Bau, Schulen, Forsten und Nachhaltigkeit 

 Beteiligungsausschuss 

 Ausschuss für Soziales 

 Haushalts- und Finanzausschuss 

 Personal- und Organisationsausschuss 

 Revisions- und Rechtsausschuss 
 
2. §14 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 (1) Die Fachausschüsse bestehen aus je 15 Mitgliedern. 
 
 
 

 
Begründung 
 
1. Mit der Neubezeichnung des Ausschusses für Bau, Schulen, Forsten und Nachhaltigkeit 

soll der Bedeutung des Themenbereichs „Nachhaltigkeit“ Rechnung getragen werden. Alle 
diesbezüglichen Angelegenheiten sind (auch) von diesem Ausschuss zu bearbeiten.  

 

2. Die Bezeichnung „Ausschuss für Soziales und Jugendhilfe“ ist nicht mehr zutreffend. Die 
Zuständigkeit für die Kinder und Jugendlichen in der Eingliederungshilfe obliegt seit dem 
01.01.2020 den Trägerkommunen. Die Jugendhilfe nach SGB VIII obliegt seit jeher den 
kreisfreien Städten und Landkreisen. Eine Umbenennung in Ausschuss für Soziales ist mit-
hin folgerichtig. 
 

3. Der Satzungs- und Rechtsausschuss soll abgeschafft werden. Dieser Ausschuss hat in der 
letzten Legislaturperiode zwecks inhaltlicher Arbeit nur 3x getagt. Die Aufgaben können 
ohne weiteres vom Revisionsausschuss mit übernommen werden. Somit ist die Umbenen-
nung in „Revisions- und Rechtsausschuss“ folgerichtig. 
 

4. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der nunmehr verbleibenden sechs Ausschüsse ist 
die Erhöhung der Anzahl der Ausschussmitglieder auf einheitlich 15 Abgeordnete ange-
messen und folgerichtig. 

 
 

    

(Carsten Müller) (Michael Thiele) (Dr. Stefan Naas) (Albrecht Fritz) 
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